
Anlage 1

 Top-BUZ Top-BV Standard-BUZ Standard-BV Beamten-BUZ Beamten-BV

Bezeichnung der Bedingungen BUZ-T 01/2009 ABBV-T 01/2009 BUZ-S 01/2009 ABBV 01/2009 BUZ-B 01/2009 ABBV-B 01/2009

Zur Hauptversicherung
Risiko-LV
Basisrente

Private Rente

___
Risiko-LV
Basisrente

Private Rente

___
Risiko-LV
Basisrente

Private Rente

___

Maximal versicherbare 
Berufsunfähigkeitsrente (jährlich)

48% der Versicherungssumme 
bzw. 1.000% der jährlichen 

Altersrente

___
48% der Versicherungssumme 

bzw. 1.000% der jährlichen 
Altersrente

___
48% der Versicherungssumme 

bzw. 1.000% der jährlichen 
Altersrente

___

Leistungsstufen

Berufskategorie (BK)

 
Abgekürzte Versicherungsdauer

(VD = BZD < LD)

Verzicht auf die 
abstrakte Verweisung

Prognosezeitraum

Anerkennung ab Beginn bei fehlender 
Arztprognose

Rückwirkende Zahlung bei schuldhaft 
verspäteter Meldung; Meldefrist

Rückwirkende Zahlung bei unverschuldet 
verspäteter Meldung

Regelung für die Umorganisation der 
Selbstständigen 

Regelung bei vorübergehendem bzw. 
dauerhaftem Ausscheiden aus dem 

Berufsleben

Fristen bei der Leistungsprüfung

Zeitlich befristete Anerkenntnisse

Geltungsbereich des 
Versicherungsschutzes

Standardregelung (25 - 75%)
Variante 50
§ 1 Abs. 2

A und B

ja
§ 2 Abs. 1

6 Monate
§ 2 Abs. 1

Ja
§ 2 Abs. 3

Ja, bis drei Jahre rückwirkende Zahlung ; keine Meldefrist
§ 1 Abs. 4 

Ja
§ 1 Abs. 4

Ja
§ 2 Abs. 1

Erklärung über die Leistungspflicht innerhalb von 4 Wochen nach 
Zugang der angeforderten Unterlagen; Information über den 

Bearbeitungsstand spätestens alle 6 Wochen
§ 5 Abs. 1 bzw. § 13 Abs. 1

Ja
§ 2 Abs. 1

Ja
§ 2 Abs. 5

einmalig in begründeten Einzelfällen für max. 24 Monate
§ 5 Abs. 2 bzw. § 14 Abs. 2

innerhalb der EU, Island, Norwegen und der Schweiz ohne zeitliche 
Befristung, außerhalb dieses Gebietes befristet auf sechs Monate 

(individuelle Lösung möglich)
§ 3 Abs. 2 bzw. § 6

Keine Festlegung von Fristen für Leistungspflichterklärung und 
Bearbeitungsstand

Ja
§ 2 Abs. 5

einmalig in begründeten Einzelfällen für max. 18 Monate
§ 5 Abs. 2 bzw. § 13 Abs. 2

weltweit ohne zeitliche Begrenzung
§ 1 Abs. 8

Standardregelung (25 - 75%)
Variante 50
Variante 75
§ 1 Abs. 2

Alle 

ja
§ 2 Abs. 1

3 Jahre
§ 2 Abs. 1

generell Leistung bei Dienstunfähigkeit
§ 2 Abs. 1

Ja, bis zwei Jahre rückwirkende Zahlung ; keine Meldefrist
§ 1 Abs. 4 

Ja
§ 1 Abs. 4

Nein, Leistung ab dem 7. Monat
§ 2 Abs. 3

Ja, bis zwei Jahre rückwirkende Zahlung ; keine Meldefrist
§ 1 Abs. 4 

Ja
§ 1 Abs. 4

Keine Festlegung von Fristen für Leistungspflichterklärung und 
Bearbeitungsstand

Nur nach Ausscheiden aus dem Beamtenverhältnis
§ 2 Abs. 4 a)

Ja
§ 2 Abs. 6

Standardregelung (25 - 75%)
§ 1 Abs. 2

Alle 

generell Leistung bei Dienstunfähigkeit
§ 2 Abs. 1

generell Leistung bei Dienstunfähigkeit
§ 2 Abs. 1

einmalig in begründeten Einzelfällen für max. 24 Monate
§ 5 Abs. 2 bzw. § 14 Abs. 2

innerhalb der EU, Island, Norwegen und der Schweiz ohne zeitliche 
Befristung, außerhalb dieses Gebietes befristet auf sechs Monate 

(individuelle Lösung möglich)
§ 3 Abs. 2 bzw. § 6

Ja, allerdings LD - VD < 15 Ja, allerdings LD - VD < 15 Ja, allerdings LD - VD < 15
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 Top-BUZ Top-BV Standard-BUZ Standard-BV Beamten-BUZ Beamten-BV

Recht des VN auf zinslose Stundung der 
Beiträge bei der Leistungsprüfung

Alternative Rückzahlungsmöglichkeiten 
gestundeter Beiträge bei der 

Leistungsprüfung

Rücktrittsrecht wegen Verletzung der 
vorvertraglichen Anzeigepflicht

Leistungsausschluss für Luftfahrten von 
Flugzeugführern/ Besatzungsmitgliedern

Leistungsausschluss für 
Fahrtveranstaltungen

Verzicht auf das Recht der Vertrags-
anpassung und Kündigung durch den 

Versicherer bei unverschuldeter 
Anzeigepflichtverletzung nach § 19 VVG

Gestaltungsmöglichkeiten bei 
Zahlungsschwierigkeiten

- Beitragsfreistellung
- Unterbrechung 
- Umwandlung in selbstst. BV
- Umwandlung der Rentenvers. 
  nach Tarif A2 in eine Risiko-
  LV mit Rückwandlungsmög-
  lichkeit
                     § 11

- Beitragsfreistellung
- Beitragsherabsetzung
- Unterbrechung
- Verrechnung von Beiträgen 
  mit Überschüssen
- Beitragsstundung bei Arbeits-
  losigkeit
                       § 9

- Beitragsfreistellung
- Unterbrechung 
- Umwandlung in selbstst. BV
- Umwandlung der Rentenvers. 
  nach Tarif A2 in eine Risiko-
  LV mit Rückwandlungsmög-
  lichkeit
                     § 11

- Beitragsfreistellung
- Beitragsherabsetzung
- Unterbrechung
- Verrechnung von Beiträgen 
  mit Überschüssen
- Beitragsstundung bei Arbeits-
  losigkeit
                       § 10

- Beitragsfreistellung
- Unterbrechung 
- Umwandlung in selbstst. BV
- Umwandlung der Rentenvers. 
  nach Tarif A2 in eine Risiko-
  LV mit Rückwandlungsmög-
  lichkeit
                     § 11

- Beitragsfreistellung
- Beitragsherabsetzung
- Unterbrechung
- Verrechnung von Beiträgen 
  mit Überschüssen
- Beitragsstundung bei Arbeits-
  losigkeit
                       § 10

Nachversicherungsgarantie ohne erneute 
Gesundheitsprüfung

Beitrags- und Leistungsdynamik
Ja, gemäß BBL 01/2008 und 

BBRiV 01/2008 
Ja, gemäß BBBV 01/2008

Ja, gemäß BBL 01/2008 und 
BBRiV 01/2008 

Ja, gemäß BBBV 01/2008
Ja, gemäß BBL 01/2008 und 

BBRiV 01/2008 
Ja, gemäß BBBV 01/2008

Karenzzeit

Beamte auf Lebenszeit versicherbar

Beamte auf Widerruf (Beamtenwärter) 
bzw. Beamte auf Probe versicherbar

Soldaten versicherbar

Studenten und Azubis versicherbar

Wehrdienstleistende und Praktikanten 
ohne abgeschl. Berufsausbildung 

versicherbar
Nein, aber EUZ ist möglich Nein

Schüler, Hausfrauen und Arbeitslose 
versicherbar

Nein, aber EUZ ist möglich Nein

Wechselmöglichkeit
In die Standard-BV ohne 

Gesundheitsprüfung
In die Standard-BV ohne 

Gesundheitsprüfung

In die Top-BUZ nur mit 
Gesundheitsprüfung und nur

wenn BK = A oder B

In die Top-BUZ nur mit 
Gesundheitsprüfung und nur

wenn BK = A oder B

Nein

Ja
§ 3 Abs. 1d bzw. § 5 d

Nein

Bis zu unserer Entscheidung über die Leistungspflicht
§ 1 Abs. 8

In 12 Monatsraten oder durch Verrechnung mit einem eventuell 
vorhandenen Guthaben (z. B. Überschuss)

§ 1 Abs. 8

grobe Fahrlässigkeit: 5 Jahre
Arglist und Vorsatz: 10 Jahre
§ 9 Abs. 10 bzw. § 7 Abs. 13

grobe Fahrlässigkeit: 5 Jahre
Arglist und Vorsatz: 10 Jahre
§ 9 Abs. 10 bzw. § 6 Abs. 13

Bis zur endgültigen (auch gerichtlichen) Entscheidung über die 
Leistungspflicht, jedoch längstens für fünf Jahre

§ 1 Abs. 7

In 12 Monatsraten oder durch Verrechnung mit einem eventuell 
vorhandenen Guthaben (z. B. Überschuss)

§ 1 Abs. 7

Ja
§ 12 bzw. § 22

Nein Nein

Nein
Optional (zwischen 6 und 36 Monaten)

§ 1 Abs. 5

Ja
§ 12 bzw. § 21

Ja
§ 10 bzw. § 20

Ja
§ 10 bzw. § 21

Ja
§ 10 bzw. § 21

Nein

Ja, mit Soldaten-Klausel und ggf. Soldaten-auf-Zeit-Klausel

Ja

Ja
§ 3 Abs. 1d bzw. § 5 d

Ja
§ 12 bzw. § 22

Bis zu unserer Entscheidung über die Leistungspflicht
§ 1 Abs. 8

In 12 Monatsraten oder durch Verrechnung mit einem eventuell 
vorhandenen Guthaben (z. B. Überschuss)

§ 1 Abs. 8

grobe Fahrlässigkeit: 5 Jahre
Arglist und Vorsatz: 10 Jahre

§ 9 Abs. 10 § 7 Abs. 13

___

Ja

Nein

Nein

Nein

Optional (zwischen 6 und 36 Monaten)
§ 1 Abs. 5

Nein

Nein Nein Ja

NeinNein

Nein

Nein

Nein


